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← Artikel 95 DSGVO ↑ DSGVO-Gesamtliste Artikel 97 DSGVO →

EU-DSGVO

Kapitel 11 - Schlussbestimmungen

Artikel 96 - Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder
internationale Organisationen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. Mai 2016
abgeschlossen wurden und die im Einklang mit dem vor diesem Tag geltenden Unionsrecht stehen,
bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden.

← Artikel 95 DSGVO ↑ DSGVO-Gesamtliste Artikel 97 DSGVO →

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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